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Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs nach Art 103 Abs. 1 GG verpflichtet das Gericht, den 
entscheidungserheblichen Sachvortrag der Partei zur Kenntnis zu nehmen und die angebo-
tenen Beweise zu erheben. 
Der Sachvortrag einer Partei zur Begründung eines Anspruchs ist dann schlüssig und er-
heblich, wenn Tatsachen vorgetragen werden, die in Verbindung mit einem Rechtssatz ge-
eignet und erforderlich sind, das geltend gemachte Recht als in der Person der Partei ent-
standen erscheinen zu lassen. 
 
Art 103 Abs. 1 GG 
 
Beschluss des BGH vom 16.02.2016 – VI ZR 428/15 – 
Aufhebung und Zurückverweisung des Urteils des OLG Köln vom 12.06.2015 – 19 U 5/15   
 

Der Kläger nimmt die beklagte Haftpflichtversicherung aufgrund eines Unfalls vom 15.09.2010 
auf Schadensersatz, ein weiteres Schmerzensgeld i. H. v. mindestens 25.000 € und auf die 
Feststellung in Anspruch, seine künftigen unfallbedingten Schäden zu ersetzen. 
Der Kläger behauptet in Folge des Unfalls traumatische Hörschäden am linken Ohr erlitten zu 
haben, wobei von einer MdE von 20% auszugehen sei. Das LG Köln wies die Klage ab, das 
OLG Köln wies die Berufung des Klägers durch Beschluss nach § 522 Abs. 2 S. 1 ZPO zurück. 
Dagegen wandte sich der Kläger mit einer Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision 
an den BGH. 
Der BGH gab der Nichtzulassungsbeschwerde statt, hob das vorinstanzliche Urteil nach 
§ 544 Abs. 7 ZPO auf und verwies das Verfahren an das OLG Köln zurück. Das Recht des 
Klägers auf rechtliches Gehör sei in entscheidungerheblicher Weise dadurch verletzt 
worden, dass das Berufungsgericht die unfallbedingten Beschwerden des Klägers als 
nicht ausreichend dargelegt erachtete. Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs nach Art. 103 
Abs. 1 GG verpflichte das Gericht, den entscheidungerheblichen Sachvortrag der Partei zur 
Kenntnis zu nehmen und die angebotenen Beweise zu erheben (vgl. Urteil des BGH vom 
29.02.2012 – VIII ZR 155/11 – [juris], Rz. 14). Der Sachvortrag einer Partei zur Begründung 
eines Anspruchs sei dann schlüssig und erheblich, wenn diese Tatsachen vortrage, die in 
Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet und erforderlich sind, das geltend gemachte Recht 
als in der Person der Partei entstanden erscheinen zu lassen (vgl. Rz. 7). Nähere Angaben sei-
en nicht erforderlich, soweit sie nicht für die Rechtsfolgen von Bedeutung seien. Das Gericht 
habe nur zu entscheiden, ob diese Tatsachen vorlägen und müsse dann in die Beweisaufnah-
me eintreten. 
Gegen diese Rechtsgrundsätze habe das Berufungsgericht verstoßen. Der Kläger habe in der 
Klage- und Berufungsschrift seine Hörminderung unter Beweisantritt vorgetragen und nach 
Hinweis des OLG Köln das Fortbestehen seiner Hörminderung durch ärztliche Berichte darge-
legt. Soweit das Berufungsgericht trotzdem die Ansicht vertreten habe, die vorgelegten ärztli-
chen Bescheinigungen belegten die gesundheitlichen Beschwerden des Klägers nicht und ge-
nügten nicht, einen Kausalzusammenhang zwischen Unfall und Gesundheitsstörung zu bele-
gen, habe das Berufungsgericht unter Verletzung von Art 103 Abs. 1 GG die Substantiie-
rungspflicht des Klägers überspannt. Insbesondere die Bescheinigungen des Facharztes P 
dahingehend, dass er dem Kläger nach einer intensiven Kortisontherapie mitgeteilt habe, dass 
keine weitere ärztliche Therapie für sein Leiden gegeben sei, hätte nicht zum Verlangen des 
Gerichts führen dürfen, der Kläger müsse seine laufende ärztliche Behandlung darlegen. Soweit 
das Berufungsgericht die Auffassung vertreten habe, die ärztlichen Atteste wiesen Unklarheiten 
und Widersprüche auf, hätten diese im Rahmen einer Beweisaufnahme geklärt werden müssen 
und nicht durch eine unzulässige, vorweggenommene und gegen Art 103 Abs. 1 GG versto-
ßende Beweiswürdigung unberücksichtigt bleiben dürfen. 
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Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 16.02.2016 – VI ZR 428/15 –  
wie folgt entschieden: 
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